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 Minderung des Mietzinses bei 
Baulärm in der Nachbarschaft
 
BGH, Urteil vom 29. April 2020, Az.: VIII 31/18  

Nachträgliche Geräuschimmissionen 
durch eine Baustelle begründen keinen Mietman-
gel, wenn auch der Vermieter diese ohne Abwehr-
möglichkeiten hinnehmen muss. 

Der Beklagte ist seit 2009 Mieter einer 
Zwei-Zimmer-Wohnung der Klägerin in Berlin. Zwi-
schen 2013 und 2015 wurde auf einem von der 
Wohnung 40 Meter entfernten Grundstück ein 
Neubau errichtet. Das Areal des Neubaus war seit 
1946 unbebaut. Der Mieter minderte aufgrund von 
der Baustelle ausgehenden Lärm- und Schmutzbe-
lastungen die Miete um 10 %. Der Vermieter for-
derte die einbehaltene Miete nun gerichtlich ein. 

Zu Recht, wie der BGH im April diesen 
Jahres entschied. Die Geräuschs- und Schmut-
zemission von der Baustelle rechtfertigen keine 
Mietminderung, da diese keinen Mietmangel dar-
stellen. Denn der zum vertragsgemäßen Gebrauch 
der Wohnung geeignete Zustand sei laut BGH 
nicht erheblich beeinträchtigt. Dieser vom Vermie-
ter aufrechtzuerhaltende Zustand bestimme sich 
nach den Beschaffenheitsvereinbarungen der Par-
teien, wobei auch äußere Umstände Gegenstand 
einer Beschaffenheitsvereinbarung sein können 
(sog. Umweltfehler). Fehlt eine solche Parteiab-
rede wie vorliegend, komme es bei der Beantwor-
tung der Frage, was zu dem vertragsgemäßen Ge-
brauch geeigneten Zustand gehört, auf die gesam-
ten Umstände des Mietverhältnisses und den dar-
aus abzuleitenden Standards an, insbesondere die 
Mietsache, deren beabsichtigten Nutzung, sowie 
die Verkehrsanschauung. Danach könne dem Ver-
mieter nach Ansicht des BGH nicht einseitig das 

Risiko der lärm- und schmutzintensiven Nutzungs-
änderung auf dem Nachbargrundstück auferlegt 
werden, wenn der Vermieter selbst die nunmehri-
gen Immissionen als ortsüblich oder unwesentlich 
hinnehmen muss. In der Folge gelte für den Woh-
nungsmieter dann auch die Situationsgebunden-
heit des Grundstücks.  

Weiterhin führt der BGH aus, dass auch 
keine stillschweigende Beschaffenheitsvereinba-
rung dahingehend getroffen wurde, dass die Woh-
nung frei von Baustellenemissionen ist. Zwar seien 
Baustellen in Großstädten nicht unüblich, aber 
selbst in Berlin sei die ganz überwiegende Mehr-
heit der Wohnungen von Emissionen aufgrund 
Baumaßnahmen nicht betroffen.  
 

Fazit:  
Der BGH nimmt mit diesem Urteil erneut klar Stel-
lung zu der in letzter Zeit umstrittenen Thematik 
der nachträgliche Veränderung des Zustands in 
der Nachbarschafft von Mietwohnungen und 
schafft Rechtssicherheit. Dennoch ist zu empfeh-
len, insbesondere bei Wohnungen im Innenstadt-
bereich, eine entsprechende Regelung in den 
Mietvertrag aufzunehmen. 
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 Zu duldender Überbau 
– Folgen des Gebäudeabrisses
 
BGH, Urteil vom 10. Juli 2020, Az.: V ZR 156/19  

 
Die Überbau-Duldungspflicht des Nachbarn ent-

fällt bei Abbruch des Stammgebäudes. Dabei än-

dert sich die Eigentumsrechtliche Zuordnung des 

Überbaus nicht. 
Die Klägerin war Eigentümerin eines 

Grundstücks in Dresden, auf welchem 1989 ein 
sog. Versuchsplattenbau errichtet wurde. Der Ver-
suchsplattenbau bestand aus zehn Segmenten. 
Sechs waren auf dem Grundstück der Klägerin, 
drei auf dem benachbarten Grundstück der Be-
klagten, und ein Segment auf beiden Grundstü-
cken. Die Beklagte war eine GbR. Die Klägerin ließ 
die auf ihrem Grundstück stehenden Segmente 
des Plattenbaus abreißen, wodurch der restliche 
Plattenbau auf dem Grundstück der Beklagten von 
allen Versorgungsleitungen abgeschnitten wurde. 
Die Klägerin erwirkte erstinstanzliche Urteile ge-
gen die GbR und ihre Gesellschafter, in welcher 
diese zur Herausgabe der auf dem Grundstück der 
Beklagten stehenden Segmente an die Klägerin 
verurteilt wurde. Die Beklagte legte nach erfolglo-
ser Berufung Revision gegen das Urteil ein. 

Der BGH hat die Revision der Beklagten 
zurückgewiesen. Die Klägerin sei Eigentümerin der 
Überbau Segmente des Plattenbaus und die Be-
klagte habe bezüglich dieser Segmente kein Recht 
zum Besitz, so der BGH. Denn die Überbau Seg-
mente seien weiterhin wesentliche Bestandteile 
des Grundstücks der Klägerin, da der gesamte 
Plattenbau baulich und funktional ein einheitli-
ches Gebäude dargestellt habe. Dies werde auch 
dadurch bestätigt, dass der auf dem Grundstück 
der Beklagten stehende Überbau seit dem Abriss 
der übrigen Segmente nicht mehr mit Wasser, 
Strom und Heizung versorgt sei.  

Der BGH führt fort, dass durch den Ab-
riss der Plattenbausegmente auf dem Grundstück 
der Klägerin habe diese nicht das Eigentum am 

verbleibenden Bau auf dem Grundstück der Be-
klagten verloren. Dies ergebe sich auch aus einem 
Vergleich zu einem gestatteten Überbau. Dort führt 
das Ende der Gestattung des Überbaus nicht auch 
zu einem Verlust des Eigentums am Überbau. 
Wenn dies also bereits für den gestatteten Über-
bau gilt, so gelte dies nach Ansicht des BGH erst 
recht für den nicht gestatteten, aber entschuldig-
ten Überbau, wie er im gegebenen Fall vorliegt.  

Allerdings habe dies auch zur Folge, 
dass bei Abbruch des auf dem Stammgrundstück 
befindlichen Teils, die Vorschriften über die Ver-
pflichtung zur Duldung des Überbaus durch den 
Nachbarn nicht mehr anwendbar sind. Denn mit 
dem Abbruch des Plattenbauteils auf dem Stamm-
grundstück wird der in dem Gebäude verkörperte 
wirtschaftliche Wert beseitigt, der vor einer Zer-
schlagung geschützt werden soll. Somit entfalle 
vorliegend die Duldungspflicht der Beklagten, es 
erfolge jedoch keine Änderung der Eigentumsver-
hältnisse. 
 
Fazit:  

Der BGH bestätigt in diesem Urteil seine Recht-

sprechung zum entschuldigten Überbau und trägt 

den Interessen der Parteien eines Überbaus für 

den Fall des Abbruchs des Gebäudes Rechnung. 

Denn durch den Fortbestand des Eigentums beim 

Überbauenden wird gesichert, dass einerseits dem 

Überbauten nicht die Pflicht zur Entfernung des 

Überbaus auferlegt werden kann und andererseits 

der Überbauende die Beseitigung des Überbaus 

verwirklichen kann. 
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